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1. Verkürztes Restschuldbefreiungsverfahren von der Bundesregierung beschlossen

Mit dem am 1.7.2020 von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurf 
sollen die Richtlinienvorgaben zur Restschuldbefreiung umgesetzt werden. 
Nachfolgend die wichtigsten Punkte im Überblick:

�Das Verfahren soll im Regelfall von 6 Jahren auf 3 Jahre verkürzt werden.
�Die Regelungen gelten nicht nur für unternehmerisch tätige Schuldner, 

sondern auch für Verbraucher.
�Die Tilgung der Verbindlichkeiten in einer bestimmten Höhe ist nicht mehr 

erforderlich.
�Schuldner müssen jedoch auch weiterhin bestimmten Pflichten und 

Obliegenheiten nachkommen, um eine Restschuldbefreiung erlangen zu 
können, z. B. einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich um eine solche 
bemühen.

�In der sog. Wohlverhaltensphase sollen Verbraucher stärker zur Herausgabe 
von erlangtem Vermögen herangezogen werden. Außerdem wird ein neuer 
Grund zur Versagung der Restschuldbefreiung geschaffen, wenn in der 
Wohlverhaltensphase unangemessene Verbindlichkeiten begründet werden.

Die Verfahrensverkürzung soll für Verbraucher zunächst bis zum 30.6.2025 
befristet werden, um etwaige Auswirkungen auf das Antrags-, Zahlungs- und 
Wirtschaftsverhalten von Verbrauchern beurteilen zu können. Die Verkürzung 
des Verfahrens soll insgesamt nicht dazu führen, dass ein Schuldner im Falle 
einer erneuten Verschuldung auch schneller zu einer zweiten Restschuld- 
befreiung kommen kann. Daher wird die derzeitige zehnjährige Sperrfrist auf 
elf Jahre erhöht und das Restschuldbefreiungsverfahren in Wiederholungsfällen 
auf fünf Jahre verlängert.

Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre soll für alle 
Insolvenzverfahren gelten, die ab dem 1.10.2020 beantragt werden. Damit 
können auch diejenigen Schuldner bei einem wirtschaftlichen Neuanfang 
unterstützt werden, die durch die Corona-Pandemie in die Insolvenz geraten 
sind. Für Insolvenzverfahren, die ab dem 17.12.2019 beantragt wurden, soll 
das derzeit sechsjährige Verfahren monatsweise verkürzt werden.
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2. Klare Regelungen in Verbraucherkreditverträgen zur Berechnung der Widerrufsfrist

Verbraucherkreditverträge müssen in klarer und prägnanter Form die Modali-
täten für die Berechnung der Widerrufsfrist angeben. Dieses wird nicht erfüllt, 
wenn auf unterschiedliche Paragrafen im nationalen Recht verwiesen wird.

Die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatten zu dieser Problematik 
folgenden Sachverhalt zur Entscheidung vorliegen: Im Jahr 2012 nahm ein 
Verbraucher bei einer Bank einen grundpfandrechtlich gesicherten Kredit über 
100.000 € mit einem bis zum 30.11.2021 gebundenen Sollzinssatz von 3,61 % 
pro Jahr auf.

Der Kreditvertrag sah vor, dass der Darlehensnehmer seine Vertragserklärung 
innerhalb von 14 Tagen widerrufen kann und dass diese Frist nach Abschluss 
des Vertrags zu laufen beginnt, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle 
Pflichtangaben erhalten hat, die eine bestimmte Vorschrift des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuchs vorsieht. Diese Angaben, deren Erteilung an den 
Verbraucher indessen für den Beginn der Widerrufsfrist maßgeblich ist, führt 
der Vertrag somit nicht selbst auf. Er verweist lediglich auf eine deutsche 
Rechtsvorschrift, die selbst auf weitere Vorschriften des deutschen Rechts 
verweist.

Anfang 2016 erklärte der Verbraucher gegenüber der Bank den Widerruf 
seiner Vertragserklärung. Die Bank war der Ansicht, dass sie den Verbraucher 
ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt hatte und die Frist für die 
Ausübung dieses Rechts bereits abgelaufen war.

Im o. g. Fall stellte der EuGH fest, dass der im fraglichen Vertrag enthaltene 
Verweis auf die deutschen Rechtsvorschriften nicht dem Erfordernis genügt, 
den Verbraucher in klarer und prägnanter Form über die Frist und die anderen 
Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts zu informieren.

Anmerkung: Ist die Belehrung über den Beginn der Widerrufsfrist ungültig, 
kann ein Verbraucher ggf. den Widerruf noch nach der beabsichtigten Frist 
erklären.
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4. Altersdiskriminierung in einer Stellenanzeige

Bietet der Arbeitgeber in einer Stellenanzeige eine „zukunftsorientierte, 
kreative Mitarbeit in einem jungen, hochmotivierten Team“, so liegt hierin 
eine Tatsache, die eine Benachteiligung des nicht eingestellten 61-jährigen 
Bewerbers wegen des Alters vermuten lässt.

Dieser Hinweis enthält regelmäßig nicht nur die Botschaft an potentielle 
Stellenbewerber, dass die Mitglieder des Teams jung und deshalb hoch- 
motiviert sind. Eine solche Angabe in einer Stellenanzeige kann aus der 
Sicht eines objektiven Empfängers zudem regelmäßig nur so verstanden 
werden, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer sucht, der in das Team 
passt, weil er ebenso jung und hochmotiviert ist wie die Mitglieder des 
vorhandenen Teams.

3. Keine Duldung der Zeiterfassung 
per Fingerabdruck

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) hat mit Urteil vom 
4.6.2020 entschieden, dass Arbeitnehmer nicht zu einer Zeiterfassung per 
Fingerabdruck-Scanner verpflichtet sind. 

Zu dieser Entscheidung lag dem Gericht folgender Sachverhalt vor: Ein Arbeit-
geber führte ein Zeiterfassungssystem ein, das mit einem Fingerabdruck-Scanner 
bedient wird. Das eingeführte System verarbeitet nicht den Fingerabdruck als 
Ganzes, sondern die Fingerlinienverzweigungen (Minutien). Der Arbeitnehmer 
lehnte eine Benutzung dieses Systems ab. Der Arbeitgeber erteilte ihm deshalb 
eine Abmahnung.

Das LAG führte aus, dass der Arbeitnehmer dieses Zeiterfassungssystem nicht 
nutzen muss. Auch wenn das System nur Minutien verarbeitet, handelt es sich 
um biometrische Daten. Eine Verarbeitung solcher Daten ist nach der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) nur ausnahmsweise möglich. Eine solche 
Ausnahme kann hier nicht festgestellt werden. Entsprechend war eine Erfas-
sung ohne Einwilligung des Arbeitnehmers nicht zulässig. Die Weigerung der 
Nutzung stellte deshalb keine Pflichtverletzung dar, sodass der Arbeitnehmer 
die Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte verlangen durfte.
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6. Unternehmerisches Risiko entscheidet 
über freie Mitarbeiter

Freie Mitarbeiter können als abhängig Beschäftigte gelten, wenn sie kein 
unternehmerisches Risiko tragen. Zu diesem Schluss kamen die Richter des 
Hessischen Landessozialgerichts (LSG) in einem Urteil vom 5.3.2020.

Grundlegend für das Urteil war der Fall einer Physiotherapeutin, die in einer 
Praxis als freie Mitarbeiterin arbeitete. Sie war an keinerlei Praxiskosten 
beteiligt und erhielt den Großteil ihrer benötigten Arbeitsmaterialien über die 
Praxis. Behandlungen rechnete die Physiotherapeutin über das Abrechnungs-
system der Praxisinhaberin ab. Diese erhielt 30 % der jeweils generierten 
Einnahmen. 

Auf Antrag der freien Mitarbeiterin stellte die Deutsche Rentenversicherung 
(RV) fest, dass es sich bei der Beschäftigung um ein abhängiges und somit 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis handelt. Dagegen 
wehrte sich die Praxisinhaberin. 

Das LSG entschied zugunsten der RV und begründete dies unter anderem 
damit, dass die Mitarbeiterin, obwohl nicht weisungsgebunden und selbstbe-
stimmt arbeitend, in die Organisation der Praxis eingebunden war. Kontakt zu 
Patienten hatte die Mitarbeiterin ausschließlich durch die Praxis bekommen. 
Behandlungsverträge der Patienten wurden mit der Praxisinhaberin und nicht 
mit der Mitarbeiterin geschlossen. Somit hatte die Mitarbeiterin weder ein 
eigenes Unternehmerrisiko zu tragen, noch laufende Kosten, wie etwa Miete 
oder Personalkosten. Darüber hinaus war die Frau nicht unternehmerisch auf 
dem Markt tätig.

5. Kein Anspruch auf halbe Urlaubstage

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG) hatte in einem Fall zu 
entscheiden, in dem einem Arbeitnehmer antragsgemäß im Jahr 2015 an 
18 Tagen und im Jahr 2016 an 13 Tagen halbe Urlaubstage gewährt wurden. 
Im Jahr 2017 teilte der Arbeitgeber mit, dass er ihm zukünftig nicht mehr als 
6 halbe Tage pro Jahr gewährt.

Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sind bei der zeitlichen Festlegung des 
Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei 
denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubs- 
wünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den 
Vorrang verdienen, entgegenstehen. Ferner ist der Urlaub zusammenhängend 
zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen.

Ein Urlaubswunsch, der auf eine Zerstückelung und Atomisierung des Urlaubs 
in Kleinstraten gerichtet ist, muss nicht erfüllt werden. Eine solche Urlaubs-
gewährung wäre nicht geeignet, die Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers zu 
erfüllen.

Das BUrlG kennt keinen Rechtsanspruch auf halbe Urlaubstage bzw. Bruchteile 
von Urlaubstagen. Von obigen Grundsätzen kann für die Urlaubsansprüche, die 
den gesetzlichen Mindesturlaub übersteigen, durch vertragliche Vereinbarung 
abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund entschieden die LAG-Richter 
zugunsten des Arbeitgebers.
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8. Keine Abweichung von gerichtlich geregeltem 
Umgang mit Kindern wegen der Corona-Pandemie

Ein familiengerichtlich geregelter Umgang des Kindes mit dem anderen Eltern-
teil darf ohne rechtfertigende Änderungsentscheidung des Familiengerichts 
nicht unter Hinweis auf die Kontaktbeschränkungen wegen der Verbreitung 
des Corona-Virus verweigert werden. Gegen einen Elternteil, der den Umgang 
gleichwohl nicht gewährt, kann ein Ordnungsgeld verhängt werden, entschied 
das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit seinem Beschluss v. 8.7.2020. 
Der Umgang zwischen dem nicht betreuenden Elternteil und dem Kind gehört 
zum absolut notwendigen Minimum zwischenmenschlicher Kontakte und erfüllt 
damit einen Ausnahmetatbestand.

7. Verlängerung von Kinderkrankengeld

Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem 
Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 
ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in 
ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder 
pflegen kann und das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 

Anspruch auf Krankengeld besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind 
längstens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 
Arbeitstage. Der Höchstanspruch bei mehreren erkrankten Kindern besteht für 
Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte 
für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung beschlossen, dass 
das Kinderkrankengeld im Jahr 2020 für 5 weitere Tage pro Elternteil (bei 
Alleinerziehenden 10 Tage) gewährt wird.

Wenn beide Elternteile gesetzlich krankenversichert sind, können sie sich auch 
gegenseitig den Anspruch auf Kinderkrankengeld übertragen und entscheiden, 
wer von Beiden das kranke Kind betreut.

Anmerkung: Da der Versicherungsschutz einer privaten Krankenversicherung 
in der Regel keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld umfasst, hat ein privat-
versicherter Elternteil hier keinen Anspruch auf unbezahlte Freistellung.
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9. Keine Geschenkzugaben bei Rezepteinlösung 
in der Apotheke

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 9.7.2020 entschie-
den, dass inländische Apotheken ihren Kunden beim Erwerb verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel keine Vorteile in Form von Sachleistungen (z. B. eine 
Rolle Geschenkpapier, ein Paar Kuschelsocken oder Gutscheine) versprechen 
und gewähren dürfen.

Ein Apotheker verstößt gegen die arzneimittelrechtliche Preisbindung, wenn 
er seinen Kunden für den Erwerb eines rezeptpflichtigen Arzneimittels eine 
Sachzuwendung verspricht und gewährt. Versandapotheken mit Sitz im 
EU-Ausland können jedoch im Falle des Versands an Kunden in Deutschland 
Rabatte und Boni auf verschreibungspflichtige Arzneimittel gewähren. Ange-
sichts des bislang geringen Marktanteils der ausländischen Arzneimittelver-
sender an der Abgabe von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland ist 
die Preisbindung für die inländischen Apotheken weiterhin zumutbar.

Aktuelle Kanzlei-News

Unser Kollege Professor Mehle gehört zu Deutschlands besten Anwälten 
2020

Zum zwölften Mal in Folge ist am 26.6.2020 das große Best Lawyers 
Ranking zu den besten Anwälten Deutschlands veröffentlicht worden. Das 
Handelsblatt hat mit einer umfangreichen Berichterstattung die Ergebnisse 
der Befragung exklusiv veröffentlicht.Wir freuen uns, dass unser Kollege, 
Professor Dr. Volkmar Mehle, in die Liste der empfohlenen Anwälte für 
Wirtschaftsstrafrecht „Deutschlands beste Anwälte 2020“ aufgenommen 
worden ist. Der Fachverlag „Best Lawyers“ hat die Auswahl auf Grundlage 
einer umfassenden Befragung von Anwälten getroffen. Wir gratulieren un-
serem Kollegen ganz herzlich und freuen uns über diese besondere Form der 
Auszeichnung.

Prof. Dr. Volkmar Mehle
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092–32
E-Mail: mehle@ehm-kanzlei.de
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Rechtsanwältin Krahé kommentiert als Expertin das Mordurteil des BGH 
im Berliner Raserfall bei Phoenix

Im „Berliner Ku’Damm-Raserfall“ wurden die Angeklagten im März 2019 
zum zweiten Mal u.a. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
verurteilt. Gegen das Urteil des Landgerichts Berlin im zweiten Rechtsgang 
legten die Angeklagten erneut das Rechtsmittel der Revision ein, so dass der 
Bundesgerichtshof sich erneut mit dem Fall zu befassen hatte.

Am Mittwoch, den 18. Juni 2020, bestätigte der Bundesgerichtshof den 
Schuldspruch wegen Mordes bei dem Angeklagten, dessen Fahrzeug mit 
dem des Unfallopfers kollidierte. Gegen diesen Angeklagten ist das Urteil 
somit rechtskräftig.

Der Bundesgerichtshof bestätigte damit die Würdigung des Landgerichts, 
dass auf ein bedingt vorsätzliches Handeln des Angeklagten zu schließen 
war. Denn aufgrund der außergewöhnlichen Gefährlichkeit des Fahrverhal-
tens des Angeklagten und der damit einhergehenden und von ihm erkannten 
Unfallträchtigkeit war auf die billigende Inkaufnahme eines schweren Ver-
kehrsunfalls mit tödlichen Folgen für den Unfallgegner zu schließen.

Das Landgericht befasste sich – laut Bundesgerichtshof – ebenfalls um-
fangreich und folgerichtig mit vorsatzkritischen Aspekten, wie die mit dem 
Unfall verbundene Eigengefährdung des Angeklagten und dem Handlungs-
motiv des Angeklagten, das Autorennen zu gewinnen, wobei der Rennsieg 
durch einen Unfall zunichte gemacht worden wäre. Im Ergebnis kam diesen 
Aspekten jedoch keine vorsatzausschließende Bedeutung zu.

Betreffend die Bewertung der Tat als Mord unter Erfüllung der Mordmerk-
male der Heimtücke und der Tötung aus niedrigen Beweggründen unterlag 
das Urteil des Landgerichts Berlin nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keinen 
Rechtsfehlern. Lediglich betreffend der Würdigung der subjektiven Seite des 
Mordmerkmals der Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln stellte der Bun-
desgerichtshof durchgreifende Rechtsfehler fest, was sich im Ergebnis aber 
nicht auf den Strafausspruch als solchen auswirkt.

In Bezug auf den jüngeren Mitangeklagten hob der Bundesgerichtshof das 
Urteil des Landgerichts Berlin insgesamt auf und verwies es zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung zurück an das Landgericht Berlin, so dass 
das Landgericht in einem dritten Rechtsgang erneut zu prüfen haben wird, 
ob und wie sich der Angeklagte schuldig gemacht hat.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs unterlag die Verurteilung des Mit-
angeklagten wegen mittäterschaftlich begangenen Mordes Rechtsfehlern, 
weil die Würdigung des Landgerichts die Feststellung eines gemeinsamen, 
auf die Tötung eines Menschen gerichteten Tatentschlusses nicht trägt. Das 
Landgericht – so der Bundesgerichtshof – hat sich lediglich mit dem Vorsatz 
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Nadine Krahé
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-42
E-Mail: krahe@ehm-kanzlei.de

betreffend einen durch den Mitangeklagten selbst verursachten Unfall aus-
einandergesetzt, nicht belegt sei aber die mittäterschaftliche Zurechnung 
der Tat des Unfallverursachers.

Unsere Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nadine Krahé, hat das Urteil des 
Bundesgerichtshof als Expertin bei der Sendung „Phoenix der Tag“ den Fern-
sehzuschauern vorgestellt und die tragenden Gründe für diese Entscheidung 
erläutert. Raser müssen zukünftig damit rechnen, wegen Mordes oder ver-
suchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt zu werden.

Strafbarkeitsrisiken bei Corona-Soforthilfe

Zehntausende Betriebe haben in den vergangenen Wochen finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen der sogenannten Corona-Soforthilfe bekommen. 
Die Hilfen wurden schnell und unbürokratisch ausgezahlt. In der Regel 
reichte es aus, einen entsprechenden Antrag online zu stellen. Dabei war 
offensichtlich vielen Antragstellern und Beratern nicht klar, wie schnell die 
Schwelle zum Strafrecht überschritten werden kann.

In nur vier Wochen gab es von Seiten der Banken bereits 2300 Verdachts-
meldungen. Die Staatsanwaltschaften haben bundesweit mehr als 530 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 
mehr als 350 Strafverfahren im Zusammenhang mit der Gewährung der 
Corona-Soforthilfe. Die Staatsanwaltschaften gehen für die Zukunft noch 
von deutlich höheren Fallzahlen aus.

Das Problem liegt häufig bei dem Straftatbestand des Subventionsbetru-
ges gemäß § 264 StGB. Für die Vollendung dieses Tatbestandes genügt es 
bereits, dass unrichtige oder unvollständige Angaben über subventionser-
hebliche Tatsachen gemacht werden.Wenn bereits vor dem 1. März 2020 
ein Finanzierungsengpass bestanden hat, durfte die Corona Soforthilfe nicht 
beantragt werden. Gleiches gilt, wenn das Unternehmen zum 30. Dezember 
2019 bereits in Schwierigkeiten gewesen ist. Wer gleichwohl die Corona 
Soforthilfe beantragt hat, hat allein schon dadurch den Straftatbestand 
verwirklicht.
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Darüber hinaus ist der Tatbestand vollendet, wenn die Soforthilfe entgegen 
der Zweckbestimmung verwendet wird. Wer also beispielsweise die erhalte-
nen Gelder nicht für Betriebsausgaben sondern für private Verpflichtungen 
einsetzt, erfüllt bereits hierdurch den Straftatbestand. Gleiches gilt aber 
beispielsweise auch, wenn mit dem Fördergeld Löhne gezahlt werden, weil 
auch dies gegen die Zweckbestimmung verstößt. Bei Problemen mit der 
Lohnzahlung ist das Kurzarbeitergeld das Mittel der Wahl.

Übersehen wird häufig auch, dass bereits leichtfertiges Handeln ausreicht 
um eine Strafbarkeit wegen Subventionsbetruges gemäß § 264 StGB zu 
begründen.

Auch Berater sind einem Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt. Wenn beispielsweise 
ein Steuerberater den Antrag auf Soforthilfe stellt und dabei vorsätzlich 
oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige Angaben macht, erfüllt er in 
eigener Person den Straftatbestand des Subventionsbetruges. Dabei sind die 
Steuerberater sogar einem erhöhten Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt, weil sie 
die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens in der Regel sehr gut ken-
nen manchmal sogar besser als der Unternehmer selbst. Wer hier als Berater 
einem Unternehmen bzw. einem Unternehmer helfen will und bezüglich der 
wirtschaftlichen Situation leichtfertig unrichtige Angaben macht, macht 
sich strafbar.

Wer, aus welchen Gründen auch immer, im Zusammenhang mit der 
Corona-Soforthilfe ein „ungutes“ Gefühl hat oder gar von Banken oder den 
Ermittlungsbehörden angesprochen wurde, sollte unbedingt schnellstens 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die Materie ist ausgesprochen 
komplex und die Strafbarkeitsrisiken sehr hoch. Wir helfen gerne, falls Be-
darf bestehen sollte.

Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de
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Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 
seit 1.7.2016 = −0,88 %; 
1.1.2015 –30.6.2016 = −0,83 %; 
1.7.2014 –31.12.2014 = −0,73 %
1.1.2014 –30.6.2014 = −0,63 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte;
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2015 = 100):  
2020: August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; 
April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0;

Bitte beachten Sie, dass ab Januar der Index von 2010 = 100 
auf 2015 = 100 geändert wurde!

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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